
  

 

 Verhaltensregeln für Handwerker von ausserhalb 
 

Fremdhandwerker aller Firmen sind hier willkommen. 

Für die Boote unsere Kunden achten wir auf höchstmögliche Sicherheit und Vetrauen. 

 

 Handwerker sollen ihr Erscheinen im Büro melden. 

 

 Die Arbeiten sollen in unseren Arbeitszeiten von  Mo. -  Fr. 7.30 – 15.30 Uhr 

vorgenommen werden. 

 

 Bustransporter dürfen im Innenbereich des Geländes geparkt sein, solange sie die 

Arbeit der Stammbesetzung bei Søholm Yacht Service (SYS) nicht behindern. 

 

 Handwerker sind angehalten, die örtlichen Toiletten / Aufenthaltsraum zu 

benutzen. 

 

 Unsere Sicherheitsvorschriften sind stets zu befolgen – unabhängig von der Art 

der Arbeiten. 

 

 Nach getaner Arbeit ist aufzuräumen und der Müll zu entsorgen (falls nicht anders 

vereinbart). 

 

 Handwerker sind verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung zu besitzen, 

welche Bootsschäden und Schäden an unserem Firmeneigentum abdeckt. Diese 

Police ist jederzeit bei sich zu führen. 

 

 Soweit nicht anders vereinbart bezahlen Handwerker eine geringe Gebühr von 20 

DKK ohne Mwst. per Stunde. Diese Gebühr ist für Mitbenutzung von Strom, 

Wasser, Leitern und Gerüsten, Entsorgung  u.v.a.. Unsere festen Partner bezahlen 

eine monatliche Miete! 

 

 Fremdgewerke rechnen eigenständig mit den Kunden ab. Daher hat SYS 

selbstverständlich nicht die geringste Haftungsverpflichtung für evtl. 

Zahlungsausfälle und verwahrt sich dagegen, in etwaige Streitigkeiten mit 

hineingezogen zu werden. Die Zahlungsverpflichtung von 20 DKK excl. Mwst.  

bleibt in jedem Falle bestehen. 



  

 


